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ErwGr

Erwägungsgrund 23 - Anwendung auf Verarbeiter außerhalb der Union bei gezieltem
Anbieten an Betroffene innerhalb der Union

1 Damit einer natürlichen Person der gemäß dieser Verordnung gewährleistete Schutz nicht
vorenthalten wird, sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die
sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiter dieser Verordnung unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen
betroffenen Personen gegen Entgelt oder unentgeltlich Waren oder Dienstleistungen anzubieten. 2
Um festzustellen, ob dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter betroffenen Personen, die sich in
der Union befinden, Waren oder Dienstleistungen anbietet, sollte festgestellt werden, ob der
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter offensichtlich beabsichtigt, betroffenen Personen in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten der Union Dienstleistungen anzubieten. 3 Während die bloße
Zugänglichkeit der Website des Verantwortlichen, des Auftragsverarbeiters oder eines Vermittlers in
der Union, einer E-Mail-Adresse oder anderer Kontaktdaten oder die Verwendung einer Sprache, die in
dem Drittland, in dem der Verantwortliche niedergelassen ist, allgemein gebräuchlich ist, hierfür kein
ausreichender Anhaltspunkt ist, können andere Faktoren wie die Verwendung einer Sprache oder
Währung, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in Verbindung mit der
Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen in dieser anderen Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung
von Kunden oder Nutzern, die sich in der Union befinden, darauf hindeuten, dass der Verantwortliche
beabsichtigt, den Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.


	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 23 - Anwendung auf Verarbeiter außerhalb der Union bei gezieltem Anbieten an Betroffene innerhalb der Union



